
Anlage zu SV-10-1595

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses des Kreises Coesfeld zum Ergebnis der 
Jahresabschlussprüfung 2024

Der Prüfungsbericht über den Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Krei­
ses Coesfeld für das Jahr 2024 wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss fristgerecht zugelei­
tet.

Basierend auf diesem Prüfungsbericht der örtlichen Rechnungsprüfung des Kreises Coesfeld 
hat der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresabschluss des Kreises Coesfeld für das Haus­
haltsjahr 2024 geprüft. Der Jahresabschluss umfasst die Bilanz zum 31. Dezember 2024, die 
Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen sowie den Anhang und den Lage­
bericht. Der Rechnungsprüfungsausschuss schließt sich dem Prüfungsbericht der örtlichen 
Rechnungsprüfung vom 25.08.2025 an.

Der Jahresabschluss erfüllt die gesetzlichen Vorgaben und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
(Bilanzierungshilfe NKF-CUIG) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage des Kreises Coesfeld zum 31. Dezember 2024 sowie seiner Er­
tragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024.

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Kreises Coesfeld und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Chancen 
und Risiken der künftigen Entwicklung werden zutreffend dargestellt.

In Anwendung des § 59 Abs. 3 GO NRW erklärt der Rechnungsprüfungsausschuss, dass die 
Beratung zu keinen Einwendungen geführt hat und der vom Landrat aufgestellte Jahresab­
schluss 2024 sowie der zugehörige Lagebericht gebilligt werden. Der Rechnungsprüfungsaus­
schuss empfiehlt dem Kreistag, dem Beschlussvorschlag der SV-10-1595 zuzustimmen.

Coesfeld, 16.09.2025
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